
Große Kreisstadt Löbau 
Hauptamt 
Abteilung Ordnungsverwaltung 
Straßenverkehrsbehörde 
Altmarkt 1 
02708 Löbau

Eingangsstempel

Zur Durchführung einer erlaubnispflichtigen Veranstaltung auf öffentlichem Verkehrsgrund beantragen wir

die Erlaubnis gemäß § 29 Absatz 2 der Straßenverkehrsordnung

Name des Veranstalters

Straße mit Hausnummer

Art und Anlass der Veranstaltung

PLZ Ort

Telefon

Vertreten durch: Name Vorname

Telefax E-Mail

Beginn (Datum) Ende (Datum) Beginn (Uhrzeit) Ende (Uhrzeit)

Startort /  Veranstaltungsort Zielort

m-Länge m-Breite

Größe der beanspruchten Verkehrsfläche

Auswirkung auf den Verkehr

Antragsteller

Gehweg voll gesperrt Fahrbahn voll gesperrt

Gehweg teilweise gesperrt Fahrbahn teilweise gesperrt sonstiges:

keine

Voraussichtliche Zahl der Teilnehmer (nur bei Umzügen bzw. Sportveranst. erforderl.)
Fahrzeuge Personen Festwagen Musikkapellen Pferde

Streckenverlauf (Streckenbezeichnung) / Flächen, auf denen der öffentliche Verkehrsgrund in Anspruch 
genommen wird / Lageplan mit Streckenplan

Antrag auf Erteilung 
  
  
  
  
  
  
  
Bitte beachten: Kreuzen Sie bitte Zutreffendes immer an und 
füllen Sie die Felder vollständig und deutlich aus. Bitte vergessen 
Sie nicht, den Antrag zu unterschreiben!

einer Erlaubnis für die Durchführung einer 
Veranstaltung auf öffentlichem Verkehrsgrund 
gem. § 29 Abs. 2 StVO

einer verkehrsrechtlichen Anordnung  
gem. § 45 Abs. 6 StVO
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Veranstaltererklärung

Unterschrift und Stempel des AntragstellerDatum

Streckenskizze / Lageplan

Verkehrszeichenplan

Veranstaltungshaftpflicht

Anlagen:

1.     Mir ist bekannt, dass die Veranstaltung eine Sondenutzung im Sinne des § 8 Bundesfernstraßengesetz (FStrG) bzw. § 18 
Sächsisches Straßengesetz (SächsStrG) darstellt und ich als Erlaubnisnehmer alle Kosten zu ersetzen habe, die dem Träger der 
Straßenbaulast durch die Sondenutzung entstehen. 

  
2.     Mir ist bekannt, dass der Träger der Straßenbaulast und die Straßenverkehrsbehörde keinerlei Gewähr dafür übernehmen, dass 

die Straßen samt Zubehör durch die Sondenutzung uneingeschränkt benutzt werden können. Den Träger der Straßenbaulast trifft 
im Rahmen der Sondernutzung keinerlei Haftung wegen Verletzung der Verkehrsicherungspflicht. 

  
3.     Soweit die zuständigen Behörden aus Anlass aus der Veranstaltung Aufwendungen für besondere Maßnahmen verlangen können, 

verpflichte ich mich diese zu erstatten. 
  
4.     Über den nach der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zu § 29 Abs. 2 Straßenverkehrs-Ordnung (StVO) für Veranstaltungen 

vorgeschriebenen Umfang von Haftpflichtversicherungen sowie ggf. notwendigen Unfallversicherungsschutz bin ich informiert. Eine 
Bestätigung zu dem von der Erlaubnisbehörde verlangten Versicherungsschutz stelle ich zur Verfügung bzw. habe ich bereits zur 
Verfügung gestellt. Mir ist bekannt, dass ohne eine solche Bestätigung die Erlaubnis nicht erteilt werden kann. 

  
5.     Dass ich den Bund, den Staat, die Länder, den Landkreis, die Gemeinde/Stadt und alle sonstigen Körperschaften des öffentlichen 

Rechts von allen Ersatzansprüchen freistelle, die aus Anlass der Veranstaltung auf Grund gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen 
von Teilnehmern oder Dritten erhoben werden könnten.  

  
6.     Ich übernehme die Wiedergutmachung aller Schäden, die auch ohne eigenes Verschulden von Teilnehmern durch die 

Veranstaltung oder aus Anlass ihrer Durchführung an den zu benutzenden Straßen einschließlich der Verkehrszeichen und -
einrichtungen sowie an Grundstücken (Flurschäden) entstehen. Im Übrigen bleiben die gesetzlichen Vorschriften über die 
Haftpflicht des Veranstalters unberührt.

Verkehrsrechtliche Anordnung

Ferner wird beantragt, der Erlass einer Verkehrsrechtlichen Anordnung gem. § 45 Abs. 6 StVO (Verkehrsbeschränkung bzw. -verbote).

Inhalt der verkehrsrechtlichen Anordnung

Straßenbezeichnung (Straßenname) PLZ Ort

Straßenzug bzw. Streckenbezeichnung (Bundesstraße, Landesstraße I. oder II. Ordnung Nr.) zwischen km und km

Streckenlänge Art der Verkehrsbeschränkung

Umleitungsstrecke (Straßenbezeichnung und Mehrlänge - Streckenskizze anliegend)


Große Kreisstadt Löbau
Hauptamt
Abteilung Ordnungsverwaltung
Straßenverkehrsbehörde
Altmarkt 1
02708 Löbau
Eingangsstempel
Zur Durchführung einer erlaubnispflichtigen Veranstaltung auf öffentlichem Verkehrsgrund beantragen wir
die Erlaubnis gemäß § 29 Absatz 2 der Straßenverkehrsordnung
m-Länge
m-Breite
Größe der beanspruchten Verkehrsfläche
Auswirkung auf den Verkehr
Antragsteller
Voraussichtliche Zahl der Teilnehmer (nur bei Umzügen bzw. Sportveranst. erforderl.)
Streckenverlauf (Streckenbezeichnung) / Flächen, auf denen der öffentliche Verkehrsgrund in Anspruch genommen wird / Lageplan mit Streckenplan
Antrag auf Erteilung
 
 
 
 
 
 
 
Bitte beachten: Kreuzen Sie bitte Zutreffendes immer an und füllen Sie die Felder vollständig und deutlich aus. Bitte vergessen Sie nicht, den Antrag zu unterschreiben!
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Veranstaltererklärung
Anlagen:
1.     Mir ist bekannt, dass die Veranstaltung eine Sondenutzung im Sinne des § 8 Bundesfernstraßengesetz (FStrG) bzw. § 18 Sächsisches Straßengesetz (SächsStrG) darstellt und ich als Erlaubnisnehmer alle Kosten zu ersetzen habe, die dem Träger der Straßenbaulast durch die Sondenutzung entstehen.
 
2.     Mir ist bekannt, dass der Träger der Straßenbaulast und die Straßenverkehrsbehörde keinerlei Gewähr dafür übernehmen, dass die Straßen samt Zubehör durch die Sondenutzung uneingeschränkt benutzt werden können. Den Träger der Straßenbaulast trifft im Rahmen der Sondernutzung keinerlei Haftung wegen Verletzung der Verkehrsicherungspflicht.
 
3.     Soweit die zuständigen Behörden aus Anlass aus der Veranstaltung Aufwendungen für besondere Maßnahmen verlangen können, verpflichte ich mich diese zu erstatten.
 
4.     Über den nach der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zu § 29 Abs. 2 Straßenverkehrs-Ordnung (StVO) für Veranstaltungen vorgeschriebenen Umfang von Haftpflichtversicherungen sowie ggf. notwendigen Unfallversicherungsschutz bin ich informiert. Eine Bestätigung zu dem von der Erlaubnisbehörde verlangten Versicherungsschutz stelle ich zur Verfügung bzw. habe ich bereits zur Verfügung gestellt. Mir ist bekannt, dass ohne eine solche Bestätigung die Erlaubnis nicht erteilt werden kann.
 
5.     Dass ich den Bund, den Staat, die Länder, den Landkreis, die Gemeinde/Stadt und alle sonstigen Körperschaften des öffentlichen Rechts von allen Ersatzansprüchen freistelle, die aus Anlass der Veranstaltung auf Grund gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen von Teilnehmern oder Dritten erhoben werden könnten. 
 
6.     Ich übernehme die Wiedergutmachung aller Schäden, die auch ohne eigenes Verschulden von Teilnehmern durch die Veranstaltung oder aus Anlass ihrer Durchführung an den zu benutzenden Straßen einschließlich der Verkehrszeichen und -einrichtungen sowie an Grundstücken (Flurschäden) entstehen. Im Übrigen bleiben die gesetzlichen Vorschriften über die Haftpflicht des Veranstalters unberührt.
Verkehrsrechtliche Anordnung
Inhalt der verkehrsrechtlichen Anordnung
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